


FD Gesundheit

Muss mein Kind allein zu Hause bleiben und bekomme ich 
einen Verdienstausfall für die Zeit der Betreuung?

Was mache ich, wenn mein Kind während der Quarantäne 
Symptome einer Corona- Erkrankung bekommt?

Wenn ihr Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann ein Elternteil zur 
Betreuung zu Hause bleiben. Sie erhalten eine Entschädigung, wenn Sie einen 
Verdienstausfall infolge der Betreuung Ihres unter Quarantäne gestellten Kindes bzw. 
bei Schulschließung haben. Beides muss behördlich angeordnet worden sein. Die 
Entschädigung in den ersten sechs Wochen bekommen Sie in der Regel von Ihrem 
Arbeitgeber. Selbstständige beantragen die Entschädigung direkt bei der zuständi-
gen Behörde. Weiterführende Informationen zur Entschädigung �nden Sie hier: 
www.ifsg-online.de

Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Kinder- bzw. Hausarzt. Er wird das weitere Vorge-
hen mit Ihnen besprechen. Sie müssen auch zwingend das zuständige Gesundheits-
amt darüber informieren.

Wann darf mein Kind wieder zur Schule bzw. in die Kita gehen?

Nach der mündlichen Au�orderung zur Quarantäne erhalten Sie zeitnah eine schrift-
liche Information zur angeordneten Quarantäne, aus der das Datum hervorgeht, ab 
wann Ihr Kind wieder zur Schule bzw. in die Kita darf.

Hinweis: Die aktuell geltenden Bes�mmungen regeln eine Quarantäne von 
14 Tagen für Kontaktpersonen. Auch ein nega�ver Corona-Test verkürzt 
grundsätzlich nicht die Dauer der Quarantäne.

Sie haben weitere Fragen?
Hotline des Salzlandkreises: 03471 684-2684  


